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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 03.02.2026 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Neuaufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 40 a "Westerndorf - Eckenholzstraße/Eggartweg/Fuchsbichlweg“ in Stephanskirchen berührt, 

da die nächstgelegene Bahnlinie 5703 Rosenheim – Freilassing ca. 90 m südwestlich an den im 

Planungsumgriff befindlichen Flurstücken vorbeiführt.  
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Bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise bestehen jedoch keine Bedenken: 

   

1.) Grundsätzlich ist zu beachten, dass durch mögliche notwendige Baumaßnahmen der 

Schienenverkehr und damit auch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet werden 

darf. Bei geplanten Maßnahmen im Bereich der Bahnanlagen ist deren Standsicherung und 

Funktionstüchtigkeit sowie die Zugänglichkeit zu den Betriebsanlagen jederzeit zu gewährleisten. 

Insbesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist darauf zu 

achten, dass die Abstandsflächen zur Bahnlinie eingehalten werden und bei Einsatz von Kränen, 

durch die Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, der Aufstellort des Krans sowie 

das weitere Vorgehen mit der DB InfraGO AG abgestimmt werden.   

2.) Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Beeinträchtigung des Lichtraumprofils der Gleise 

erfolgen kann. Dies ist insbesondere bei beabsichtigten Grünflächen mit Baumbestand zu 

beachten.   

3.) Ich weise vorsorglich darauf hin, dass durch den benachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der 

Erhaltung der Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, 

Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische 

Felder, etc.) entstehen, die im Rahmen der Erstellung der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind.  

4.) Bei Maßnahmen in Zusammenhang mit Gewässern bzw. deren Ableitung ist darauf zu achten, 

dass die Bahnkörperentwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden.   

5.) Weiter ist darauf zu achten, dass von ggf. künftigen Solarenergieanlagen auf Dachflächen 

keine Beeinträchtigungen oder Behinderungen des Eisenbahnverkehrs, z.B. durch Blendwirkung, 

auf den westlich vom Planungsgebiet vorbeiführenden Bahnlinien ausgehen.   

6.) Generell ist zu beachten, dass Betriebsanlagen der Eisenbahn des Bundes i.S.d. § 18 

Allgemeines Eisenbahngesetz ( AEG), zu denen gem. § 4 Abs. 1 Eisenbahn - Bau- und 

Betriebsordnung (EBO) neben den Schienenwegen auch Grundstücke, Bauwerke und sonstige 

Einrichtungen gehören, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung oder 

Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind, unter der 

Fachplanungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (§ 38 BauGB) stehen.   

Grundsätzlich gilt für den Übergang von Bahnflächen, die für Bahnbetriebszwecke entbehrlich sind 

und in die Planungshoheit der Gemeinde übergehen sollen, dass solche Flächen von der 

Bahnbetriebsanlageneigenschaft freizustellen sind (vgl. § 23 AEG). Dies erfolgt durch das 

Eisenbahn-Bundesamt nach entsprechender Antragstellung durch den Eigentümer oder die 

zuständige Gemeinde. Das Eisenbahn-Bundesamt verfügt über kein Verzeichnis sämtlicher 

Bahnbetriebsanlagen. Nach den von Ihnen vorgelegten Unterlagen lässt sich nicht sicher 

ausschließen, dass der Planumgriff Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes bzw. 

entsprechend gewidmete Flächen einschließen könnte. Ich bitte deshalb, im Rahmen der 

Beteiligung der Betreiber der Betriebsanlagen (vgl. Hinweis am Ende dieser Stellungnahme) auf 

diesen Punkt hinzuweisen und diesbezüglich eine Aussage einzuholen.   



 

Seite 3 von 3 

 

7.) Ergänzend mache ich darauf aufmerksam, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 

Neubaustrecke im Rahmen des Bahnprojekts Brenner-Nordzulauf ab Innleiten seitens der DB 

InfraGO AG geplant ist (einsehbar unter https://www.brennernordzulauf.eu/ueberblick-

planungsabschnitte.html). Der Ausbau des Brenner-Nordzulaufes ist ein Teil des europäischen 

Skandinavien-Mittelmeer Korridors. Dieser ist Teil des Transeuropäischen Kernnetzes und ist von 

großer strategischer Bedeutung für den Verkehr in Europa. In Deutschland ist das Projekt Brenner 

- Nordzulauf als „ABS/NBS München - Rosenheim - Kiefersfelden - Grenze D/A (-Kufstein)“ im 

aktuellen Bundesschienenwegeausbaugesetz verankert. 

 

Bitte beachten Sie, dass das Eisenbahn-Bundesamt nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der Betreiber 

der Eisenbahnbetriebsanlagen und der Bahnstromfernleitungen prüft. Die Betreiber dieser 

Anlagen sind möglicherweise betroffen. Ich empfehle daher, die Deutsche Bahn AG, DB 

Immobilien, Kompetenzteam Baurecht, Region Süd, Barthstraße 12, 80339 München   

(ktb.muenchen@deutschebahn.com) am Verfahren zu beteiligen, sofern nicht bereits geschehen. 

Diese Stelle übernimmt die Koordination der jeweils betroffenen Unternehmensbereiche und die 

Abgabe einer gesamten Stellungnahme für den Konzern der Deutschen Bahn bei 

Bauleitplanungen und Bauvorhaben Dritter. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Impram-Oglou
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